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6.1 Rechtliche Grundlagen 

Die in den Bundesgesetzen über den Wald, den Naturschutz und die Jagd verankerten 

Grundsätze, Gebote und Verbote schaffen die rechtliche Basis für die Erhaltung der 

Biodiversität im Wald. 

Tab. 4 > Übersicht über die rechtlichen Grundlagen 
 

 Rechtsgrundlage 

 

Artikel Inhalte 

Grundauftrag Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999  

(BV; SR 101) 

77, Abs. 2  

und 3 

78 Abs. 4 

Grundsätze zum Schutz und Mass-

nahmen zur Erhaltung des Waldes. 

Vorschriften zum Schutz der Tier- und 

Pflanzenwelt und zur Erhaltung ihrer 

Lebensräume in der natürlichen Vielfalt 

Wald Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald  

(Waldgesetz, WaG, SR 921.0) 
Detailbestimmungen siehe Tab.5 

Verordnung vom 30. November 1992 über den Wald  

(Waldverordnung, WaV, SR 921.01) 

Naturschutz Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966  

(NHG; SR 451) 

18 Anhang  Arten- und Biotopschutz 

Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz  

(NHV, SR 451.1) 

14 Abs. 3 / 

Anhang 1 

Liste der schützenswerten Lebensraum-

typen inkl. Schluchtwälder, Wälder an 

Steilhängen und Trockenwälder 

Verordnung vom 28. Oktober 1992 über den Schutz der Auengebiete von nationaler 

Bedeutung (Auenverordnung, SR 451.31) 

 Auenbiotope, Auenwälder in den 

national geschützten Biotopen 

Verordnung vom 21. Januar 1991 über den Schutz der Hoch- und Übergangsmoore 

von nationaler Bedeutung (Hochmoorverordnung, SR 451.32) 

 Wälder in Mooren 

Verordnung vom 1. Mai 1996 über den Schutz der Moorlandschaften von besonderer 

Schönheit und von nationaler Bedeutung (Moorlandschaftsverordnung, SR 451.35) 

 Wälder in Moorlandschaften 

Verordnung vom 7. September 1994 über den Schutz der Flachmoore von nationaler 

Bedeutung (Flachmoorverordnung; SR 451.33) 

 Wälder in Flachmooren 

Verordnung vom 15. Juni 2001 über den Schutz der Amphibienlaichgebiete von 

nationaler Bedeutung (AlgV, SR 451.34) 

 Schutz der Amphibienlaichgebiete im 

Wald 

Verordnung vom 13. Januar 2010 über den Schutz der Trockenwiesen und -weiden 

von nationaler Bedeutung (TwwV, SR 451.37) 

 Schutz von Trockenwiesen und -weiden 

in Wytweiden und am Waldrand 

Wildtiere und Jagd Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel vom 

20. Juni 1986 (Jagdgesetz, JSG; SR 922.0) 

7,11 Schutz von Waldarten 

Internationales: 

Berner Konvention 

Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen Pflanzen und Tiere und ihrer 

natürlichen Lebensräume (Berner Konvention; SR 0.455) 

6, 9 Schutz von Tiere und Pflanzen, Wälder 

Biodiversitäts-

konvention 

Internationales Umweltabkommen über die biologische Vielfalt: Globaler strategischer 

Plan für die Jahre 2011–2020 (CBD; SR 0.451.43) 

Aichi Ziel 11 Schutzgebiete auf 17 % der Landes-

fläche 
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Tab. 5 > Übersicht über die für die Biodiversität im Wald relevanten Artikel des Waldgesetzes und der Waldverordnung 
 

Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (Waldgesetz, WaG; SR 921.0) 

Zweck des Gesetzes Art. 1 Abs. 1 Bst. b Dieses Gesetz soll den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft schützen. 

Artenschutz/Lebensraumschutz Art. 20 Abs. 1 

Art. 20 Abs. 2 

Art. 20 Abs. 3 

 

 Der Wald ist so zu bewirtschaften, dass er seine Funktionen dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann 

(Nachhaltigkeit).  

 Die Kantone erlassen Planungs- und Bewirtschaftungsvorschriften; sie tragen dabei den Erfordernissen der 

Holzversorgung, des naturnahen Waldbaus und des Natur- und Heimatschutzes Rechnung. 

 Lassen es der Zustand des Waldes und die Walderhaltung zu, so kann namentlich aus ökologischen und 

landschaftlichen Gründen auf die Pflege und Nutzung des Waldes ganz oder teilweise verzichtet werden. 

Wytweiden Art. 2 Abs. 2  Bestockte Weiden (Wytweiden) gelten als Wald. In der Landwirtschaft gelten sie als anrechenbare aber nicht 

beitragsberechtigte ökologische Ausgleichsflächen. 

Waldreservate/Sonderwald-

reservate 

Art. 20 Abs. 4 

 

Die Kantone können zur Erhaltung der Artenvielfalt von Fauna und Flora angemessene Flächen als Wald-

reservate ausscheiden. 

Forschung Art. 31 Abs. 1 

 

Der Bund kann für folgende Zwecke Arbeiten in Auftrag geben oder mit Finanzhilfen unterstützen: 

 Erforschung des Waldes 

Verzicht auf Rodungen Art. 7 Abs. 2 + 3 Anstelle von Realersatz können gleichwertige Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes 

getroffen werden. Auf den Rodungsersatz kann verzichtet werden bei Rodungen für den Erhalt und die Auf-

wertung von Biotopen nach den Artikeln 18a und 18b Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über 

den Natur- und Heimatschutz. 

Datenerhebungen Art. 33 Abs. 1 Der Bund sorgt für periodische Erhebungen über die Standorte, die Funktionen und den Zustand des Waldes. 

Information Art. 34 Bund und Kantone sorgen für die Information der Behörden und der Öffentlichkeit über die Bedeutung und 

den Zustand des Waldes sowie über die Wald- und Holzwirtschaft. 

Finanzierung Art. 38  Der Bund gewährt Finanzhilfen an Massnahmen, die zur Erhaltung und Verbesserung der biologischen Viel-

falt im Wald beitragen. 

Wald-Wild-Verjüngung Art. 27 Abs. 2 Die Kantone regeln den Wildbestand so, dass die Erhaltung des Waldes, insbesondere seine natürliche 

Verjüngung mit standortgerechten Baumarten, ohne Schutzmassnahmen gesichert ist. Wo dies nicht möglich 

ist, treffen sie Massnahmen zur Verhütung von Wildschäden. 

Verordnung vom 30. November 1992 über den Wald (Waldverordnung, WaV; SR 921.01) 

Verzicht bei Rodungen Art. 9 Auf Realersatz kann insbesondere bei Gebieten nach Artikel 18 Absatz 1bis NHG (Biotope) und nach Artikel 

17 RPG (Naturschutzzonen) verzichtet werden. 

Waldbauliche Massnahmen Art. 19 Pflegeeingriffe, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Stabilität und der Qualität des Bestandes 

beitragen. 

Finanzhilfen Art. 41 Bestimmungen zu den Finanzhilfen betreffend der biologischen Vielfalt des Waldes. 

Programmvereinbarungen Art. 47–50 Basis für die Programmvereinbarungen im Umweltbereich; Die fachliche und finanzielle Konkretisierung 

erfolgt im Handbuch und in den fachspezifische Erläuterungen zur Programmvereinbarung im Bereich Wald-

biodiversität / Teil 7.8 und 9 (BAFU 2015a). 

6.2 Umsetzungsinstrumente 

Die Biodiversität im Schweizer Wald wird mit einer Kombination verschiedener 

Instrumente gefördert, die sich insgesamt ergänzen. Bei der Umsetzung der vorliegen-

den Vollzugshilfe spielen konzeptuelle bzw. planerische Instrumente auf der Ebene 

Bund und Kantone, rechtlich bindende Instrumente, Finanzinstrumente sowie die For-

schung und der Wissenstransfer eine zentrale Rolle. Im Folgenden werden die wich-

tigsten Instrumente dargestellt. 
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